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MINDESTLOHNTARIF
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in privaten Kinderbildungseinrichtungen und

privaten Kinderbetreuungseinrichtungen
M 21/2025/XXII/96/1

1. Jänner 2026

Geltungsbereich

§ 1. Dieser Mindestlohntarif gilt für:

1. Fachlich:

a) Privatkindergärten, -kinderkrippen und -horte (Pri-
vatkindertagesheime),

b) Vereine, die Tagesmütter(-väter) beschäftigen, und

c) natürliche oder juristische Personen, die Arbeitneh-
merinnen bzw Arbeitnehmer zur Kinderbetreuung
in selbst organisierten bzw elternverwalteten Kin-
dergruppen beschäftigen,

die in ihrer Eigenschaft als Arbeitgeberinnen bzw Ar-
beitgeber

– weder selbst kollektivvertragsfähig noch Mitglied
einer kollektivvertragsfähigen Körperschaft sind
oder

– nach Inkrafttreten des Mindestlohntarifes die Kol-
lektivvertragsfähigkeit erlangen oder einer kollek-
tivvertragsfähigen Körperschaft beitreten, solange
für sie kein Kollektivvertrag abgeschlossen wird.

2. Räumlich:
Republik Österreich.

3. Persönlich:

a) Angestellte von Privatkindergärten, -kinderkrippen
und -horten (Privatkindertagesheimen),

b) Tagesmütter(-väter), die von Vereinen oder Privat-
kindergärten beschäftigt werden und im eigenen
Haushalt, in betrieblichen Einrichtungen, in ande-
ren Kinderbildungs- und –betreuungseinrichtun-
gen oder in den Räumlichkeiten einer Gemeinde
Kinder betreuen, und

c) Arbeitnehmerinnen bzw Arbeitnehmer zur Kinder-
betreuung in selbst organisierten bzw elternverwal-
teten Kindergruppen/Kinderbetreuungseinrichtun-
gen.

Entgeltbestimmungen für Angestellte von Privatkindergärten, -kinderkrippen und
-horten (Privatkindertagesheimen)

§ 2. (1) Für eine wöchentliche Normalarbeitszeit von
40 Stunden gebührt Kindergartenpädagoginnen und
-pädagogen, Hortpädagoginnen und -pädagogen,
diplomierte Kinderkrankenschwestern (-pflegern),
diplomierte Sozialpädagoginnen und -pädagogen,
Lehrerinnen und Lehrer, diplomierte Elementarpäda-
goginnen und -pädagogen folgender monatlicher
Bruttogehalt:

monatliches Brutto-
gehalt von €

im 1. und 2. Berufsjahr ....................... 3.170,00
im 3. und 4. Berufsjahr ....................... 3.237,00
im 5. und 6. Berufsjahr ....................... 3.305,00
im 7. und 8. Berufsjahr ....................... 3.373,00
im 9. und 10. Berufsjahr ..................... 3.454,00
im 11. und 12. Berufsjahr ................... 3.525,00
im 13. und 14. Berufsjahr ................... 3.602,00
im 15. und 16. Berufsjahr ................... 3.680,00
im 17. und 18. Berufsjahr ................... 3.756,00
im 19. und 20. Berufsjahr ................... 3.831,00

monatliches Brutto-
gehalt von €

im 21. und 22. Berufsjahr ................... 3.903,00
im 23. und 24. Berufsjahr ................... 3.979,00
im 25. und 26. Berufsjahr ................... 4.057,00
im 27. und 28. Berufsjahr ................... 4.135,00
im 29. und 30. Berufsjahr ................... 4.208,00
im 31. bis 36. Berufsjahr ..................... 4.283,00
im 37. und 38. Berufsjahr ................... 4.308,00
im 39. und 40. Berufsjahr ................... 4.380,00

(2) Geprüfte Sonder- und Inklusivkindergartenpäda-
goginnen und -pädagogen, Sonder- und Inklusivhort-
pädagoginnen und -pädagogen, Sonder- und Inklu-
sivschullehrerinnen und -lehrer erhalten in Sonder-
und Inklusivkindergärten, Sonder- und Inklusivhorten
sowie Sonder- und Inklusivkinderkrippen monatlich
eine Erschwerniszulage von 279,80 €.
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(3) Kindergartenpädagoginnen und –pädagogen,
Hortpädagoginnen und -pädagogen, Sozialpädago-
ginnen und –pädagogen, Lehrerinnen und Lehrer in
Sonder- und Inklusivkindergärten, Sonder- und Inklu-
sivhorten sowie Sonder- und Inklusivkinderkrippen er-
halten 50% der Zulage nach Abs 2.

(4) Kindergartenleiterinnen und –leiter sowie Hortlei-
terinnen und –leiter erhalten bei einer Gruppe eine
monatliche Leitungszulage in der Höhe von 146,00 €
brutto. Für jede weitere Gruppe erhöht sich die Zulage
um jeweils 62,60 €.

(5) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Privatkin-
dergärten, -kinderkrippen und -horten, die nicht unter
Abs 1 fallen und überwiegend in Selbstverantwortung
eine Gruppe leiten, erhalten mindestens 90% des je-
weiligen monatlichen Bruttogehalts nach Abs 1 unter
Beachtung der Berufsjahre.

(6) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich in
pädagogischer Ausbildung befinden oder eine solche
Ausbildung abgeschlossen haben, keine Gruppe lei-
ten und als pädagogische Assistenz eingesetzt wer-
den, erhalten 80% des monatlichen Bruttogehalts
nach Abs 1 unter Beachtung der Berufsjahre.

(7) Wenn eine Kindergartenpädagogin bzw ein -pä-
dagoge die Kindergartenleiterin bzw den -leiter durch
mindestens 10 Kalendertage ununterbrochen vertritt,
so gebührt der Vertreterin bzw dem Vertreter eine Ver-
tretungszulage von 1/30 der Leitungszulage pro Tag
für die Dauer der tatsächlichen Vertretung.

(8) Teilzeitbeschäftigte erhalten den aliquoten Teil der
unter Abs 1, 2, 3, 5 und 6 angeführten Gehaltssätze.
Für eine Arbeitsstunde ist 1 : 165 des jeweiligen Brutto-
monatsgehaltes zu rechnen. Die Leitungszulage ge-
bührt in voller Höhe.

(9) Als Berufsjahre für die Gehaltstafeln nach Abs 1, 5
und 6 gelten die Zeiten, in welchen überwiegend Tä-
tigkeiten in der Kinderbetreuung in einer Kinderbe-
treuungseinrichtung (§ 1 Z 1) ausgeübt werden, unab-
hängig davon, ob die Berufsjahre im Inland oder Aus-
land bzw ob sie in einer Einrichtung, die diesem Min-
destlohntarif unterliegt, oder einer anderen Einrich-
tung zurückgelegt werden. Die Gehaltserhöhung
durch Eintritt in ein höheres Berufsjahr tritt mit dem
ersten Tag desjenigen Monats in Kraft, in den der Be-
ginn des neuen Berufsjahres fällt.

Tagesmütter(-väter), die von Vereinen oder Privatkindergärten beschäftigt
werden und im eigenen Haushalt, in betrieblichen Einrichtungen,

in anderen Kinderbildungs- und –betreuungseinrichtungen oder in den
Räumlichkeiten einer Gemeinde Kinder betreuen

§ 3. (1) Tagesmütter(-väter) erhalten als Monatsgehalt
für jedes Kind 704,– €. Tagesmütter(-väter) mit päda-
gogischer Ausbildung (zB Kindergartenpädagogin-
nen und -pädagogen, Hortpädagoginnen und -pä-
dagogen, diplomierte Sozialpädagoginnen und –pä-
dagogen, Lehrerinnen und Lehrer) oder Ausbildung
als Kinderkrankenpflegerin bzw -pfleger erhalten da-
rüber hinaus eine Zulage von 20%. Nach jeweils zwei-
jähriger Tätigkeit als Tagesmutter(-vater) gebührt -
unabhängig von der Anzahl der betreuten Kinder -
ein Zuschlag von 32,60 € pro Monat. Dieses Monatsge-
halt (einschließlich allfälliger Zulagen oder Zuschlä-
ge) beinhaltet keine Aufwandersätze, wie etwa Essens-
beiträge.

(2) Für die Betreuung von Kindern mit Behinderung –
das sind Kinder, für die die Eltern erhöhte Familienbei-
hilfe beziehen – und Kindern, die vom Träger der Kin-

der- und Jugendhilfe schriftlich zugewiesen werden,
gebührt pro Kind der 1½-fache Betrag, wie in Abs 1
vorgesehen.

(3) Tagesmütter(-väter), die außerhalb der Normalar-
beitszeit in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr schlafende Ta-
geskinder betreuen, erhalten eine Pauschale von
40,10 €, an Sonn- und Feiertagen von 59,90 €.

(4) Bei der Berechnung von Mehr- und Überstunden
von Tagesmüttern(-vätern) ist das jeweilige Monats-
gehalt zu Grunde zu legen.

(5) Teilzeitbeschäftigte erhalten den aliquoten Teil der
unter Abs 1 angeführten Gehaltssätze. Für eine Ar-
beitsstunde ist 1 : 165 des jeweiligen Bruttomonatsge-
haltes zu rechnen.
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Entgeltbestimmungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kindergruppen (zB
in selbst organisierten Kindergruppen oder elternverwalteten Kindergruppen)

§ 4. (1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Kin-
derbetreuung in selbst organisierten/elternverwalte-
ten Kindergruppen erhalten 80% des jeweiligen mo-
natlichen Bruttogehalts nach § 2 Abs 1 unter Beach-
tung der Berufsjahre.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Kinderbe-
treuung in selbst organisierten/elternverwalteten Kin-
dergruppen mit einer Ausbildung – entsprechend
dem Zertifikat des Bundesverbandes Österreichischer
Elternverwalteter Kindergruppen oder einer gleich-
zustellenden Ausbildung – erhalten 90% des jeweili-
gen monatlichen Bruttogehalts nach § 2 Abs 1 unter
Beachtung der Berufsjahre.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Kinderbe-
treuung in selbst organisierten/elternverwalteten Kin-
dergruppen mit einer Ausbildung nach § 2 Abs 1 er-
halten das jeweilige monatliche Bruttogehalt nach
§ 2 Abs 1 unter Beachtung der Berufsjahre.

(2) Teilzeitbeschäftigte erhalten den aliquoten Teil der
unter Abs 1 angeführten Gehaltssätze. Für eine Ar-
beitsstunde ist 1 : 165 des jeweiligen Bruttomonatsge-
haltes zu rechnen.

(3) Als Berufsjahre für die Gehaltstafeln nach Abs 1
gelten die Zeiten, in welchen überwiegend Tätigkeiten
in der Kinderbetreuung in einer Kinderbetreuungsein-
richtung (§ 1 Z 1) ausgeübt werden, unabhängig da-
von, ob die Berufsjahre im Inland oder Ausland bzw
ob sie in einer Einrichtung, die diesem Mindestlohnta-
rif unterliegt, oder einer anderen Einrichtung zurück-
gelegt werden. Die Gehaltserhöhung durch Eintritt in
ein höheres Berufsjahr tritt mit dem ersten Tag desje-
nigen Monats in Kraft, in den der Beginn des neuen
Berufsjahres fällt.

(4) Sind zwei oder mehr Arbeitnehmerinnen/Arbeit-
nehmer zur Kinderbetreuung in einer Gruppe tätig,
so gelten diese Bestimmungen für beide bzw alle Ar-
beitnehmerinnen/Arbeitnehmer.

(5) Leiterinnen und Leiter von Kindergruppen erhalten
bei einer Gruppe eine monatliche Leitungszulage in
der Höhe von 146,00 € brutto. Für jede weitere Gruppe
erhöht sich die Zulage um jeweils 62,70 €.

(6) Als Kindergruppen gemäß diesemMindestlohntarif
gelten insbesondere die genannten Einrichtungen ge-
mäß den folgenden Rechtsvorschriften:

a) Kärntner Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz,
LGBl. Nr 13/2011, zuletzt geändert durch LGBl.
Nr 96/2024: Kindertagesstätten;

b) Niederösterreichisches Kinderbetreuungsgesetz
1996, LGBl. 5065, zuletzt geändert durch LGBl.
Nr 42/2024: Tagesbetreuungseinrichtungen, Kin-
dergruppen;

c) Salzburger Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz
2019, LGBl. Nr 57/2019, zuletzt geändert durch
LGBl. Nr 70/2024: Kleinkindgruppen, alterserweiter-
te Gruppen und Schulkindgruppen;

d) Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsge-
setz, LGBl. Nr 48/2010, zuletzt geändert durch LGBl.
Nr 71/2025: Kinderkrippen, Kindergruppen, Spiel-
gruppen;

e) Vorarlberger Gesetz über die Bildung und Betreu-
ung von Kindern, LGBl. Nr. 72/2022, zuletzt geän-
dert durch LGBl. Nr. 50/2024: Kinderspielgruppen;

f) Wiener Tagesbetreuungsgesetz, LGBl. Nr 73/2001,
zuletzt geändert durch LGBl. Nr 29/2024: Kinder-
gruppen.

Allgemeine Bestimmungen

§ 5. (1) Die nachstehenden Bestimmungen gelten für
alle unter diesen Mindestlohntarif fallenden Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer.

(2) Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhal-
ten im Kalenderjahr beim Antritt ihres gesetzlichen Ur-
laubes – falls dieser in Teilen gewährt wird, bei Antritt
des längeren, bei gleich großen Urlaubsteilen bei An-
tritt des ersten Urlaubsteiles – spätestens aber am
30. Juni eine Urlaubsbeihilfe in der Höhe eines monat-
lichen Bruttogehaltes (inklusive aller nach diesem
Mindestlohntarif gebührenden Zulagen und Zuschlä-
ge, ausgenommen Vertretungszulage gemäß § 2

Abs 7). Bei Tagesmüttern/-vätern ist das monatliche
Bruttogehalt (inklusive aller nach diesem Mindest-
lohntarif gebührenden Zulagen und Zuschläge) nach
dem Durchschnitt der letzten 13 Wochen zu berech-
nen.

(3) Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhal-
ten spätestens am 30. November eine Weihnachtsre-
muneration in der Höhe eines Bruttomonatsgehaltes
(inklusive aller nach diesem Mindestlohntarif gebüh-
renden Zulagen und Zuschläge, ausgenommen Ver-
tretungszulage gemäß § 2 Abs 7). Bei Tagesmüt-
tern/-vätern ist das monatliche Bruttogehalt (inklusive
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aller nach diesem Mindestlohntarif gebührenden Zu-
lagen und Zuschläge) nach dem Durchschnitt der
letzten 13 Wochen zu berechnen.

(4)Wird ein Arbeitsverhältnis während eines Kalender-
jahres begonnen oder beendet, so gebührt der ali-
quote Teil der Urlaubsbeihilfe und der Weihnachtsre-
muneration.

(5) Wenn eine Arbeitnehmerin bzw ein Arbeitnehmer
nach Erhalt der für das laufende Kalenderjahr gebüh-
renden Urlaubsbeihilfe oder Weihnachtsremunera-
tion das Arbeitsverhältnis selbst aufkündigt, aus dem
Arbeitsverhältnis ohne wichtigen Grund vorzeitig aus-
tritt oder infolge Vorliegens eines wichtigen Grundes
vorzeitig entlassen wird, muss sie bzw er sich die im
laufenden Kalenderjahr anteilsmäßig zu viel bezoge-
ne Urlaubsbeihilfe oder Weihnachtsremuneration
auf die aus dem Arbeitsverhältnis zustehenden An-
sprüche (insbesondere Restgehalt) in Anrechnung
bringen lassen.

(6) Zeiten des Arbeitsverhältnisses ohne Entgeltan-
spruch aufgrund langer Arbeitsunfähigkeit wegen
Krankheit bzw Arbeitsunfall vermindern nicht den An-
spruch auf Sonderzahlungen.

(7) Die Arbeitgeberin bzw der Arbeitgeber ist ver-
pflichtet, bei jeder Gehaltsauszahlung der Arbeitneh-

merin bzw dem Arbeitnehmer eine genaue, mit Datum
versehene Abrechnung über das Gehalt, die Zulagen
und Abzüge zu übergeben.

(8) Überstundenarbeit liegt vor, wenn die Vorausset-
zungen des § 6 Arbeitszeitgesetz, BGBl Nr 461/1969,
in der jeweils geltenden Fassung, zutreffen. Die Über-
stundenentlohnung besteht aus dem Grundstunden-
lohn und einem Zuschlag von 50%. Der Grundstun-
denlohn zur Berechnung der Überstundenentlohnung
beträgt 1 : 160 (ein Einhundertsechzigstel) des Brutto-
gehalts.

(9) Für Arbeiten am 24. und 31. Dezember gebührt ein
Zuschlag von 100%.

(10) Bestehende günstigere Vereinbarungen werden
durch diesen Mindestlohntarif nicht berührt.

(11) Karenzen nach Mutterschutzgesetz oder Väterka-
renzgesetz in der jeweils geltenden Fassung sind im
Ausmaß von höchstens 22 Monaten für die Einstufung
in die Gehaltstafel bzw den Anspruch auf den Zu-
schlag nach § 3 Abs 1 zweiter Satz anzurechnen. Dies
gilt für Karenzen, die ab dem 1. Jänner 2015 beginnen,
soweit nicht gesetzlich eine weitergehende Anrech-
nung vorgesehen ist.

Wirksamkeitsbeginn

§ 6. Dieser Mindestlohntarif tritt mit 1. Jänner 2026 in Kraft. Er ändert den Mindestlohntarif vom 3. Dezember 2024,
M 21/2024/XXII/96/1, BGBl. II Nr. 353/2024.
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MINDESTLOHNTARIF
für Helferinnen und Helfer (Assistentinnen und Assistenten) und Kinderbetreuerinnen und
Kinderbetreuer in Privatkindergärten, -krippen und -horten (Privatkindertagesheimen)

M 22/2025/XXII/96/2

Geltungsbereich

§ 1. Dieser Mindestlohntarif gilt für:

1. Fachlich:
Privatkindergärten, kinderkrippen, horte (Privatkin-
dertagesheime) und kindergruppen, die in ihrer Ei-
genschaft als Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber

a) weder selbst kollektivvertragsfähig noch Mitglied
einer kollektivvertragsfähigen Körperschaft sind
oder

b) nach Inkrafttreten des Mindestlohntarifes die Kol-
lektivvertragsfähigkeit erlangen oder einer kollek-
tivvertragsfähigen Körperschaft beitreten, solange
für sie kein Kollektivvertrag abgeschlossen wird.

2. Räumlich:
Republik Österreich.

3. Persönlich:
Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dieser Pri-
vatkindergärten, -kinderkrippen und -horte (Privat-
kindertagesheime), die über keine pädagogische
Ausbildung im Sinne des § 2 Abs 1, 2, 5 oder 6 oder
§ 4 Abs 1 des Mindestlohntarifes für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer in privaten Kinderbildungsein-
richtungen und in privaten Kinderbetreuungseinrich-
tungen (M 21/2025/XXII/96/1) verfügen, und als Hel-
ferinnen und Helfer, Assistentinnen und Assistenten
oder Kinderbetreuerinnen und Kinderbetreuer sowie
Hilfskräfte, die zB in der Reinigung der oben genann-
ten Einrichtungen oder in privaten Kindergruppen be-
schäftigt werden.

Inhalt

§ 2. (1) Für eine wöchentliche Normalarbeitszeit von
40 Stunden gebührt folgendes/r monatliches/r Brut-
togehalt/-lohn:

€

im 1. und 2. Berufsjahr ....................... 2.216,00
im 3. und 4. Berufsjahr ....................... 2.259,00
im 5. und 6. Berufsjahr ....................... 2.304,00
im 7. und 8. Berufsjahr ....................... 2.348,00
im 9. und 10. Berufsjahr ..................... 2.384,00
im 11. und 12. Berufsjahr ................... 2.404,00
im 13. und 14. Berufsjahr ................... 2.435,00
im 15. und 16. Berufsjahr ................... 2.463,00
im 17., 18. und 19. Berufsjahr .............. 2.498,00
im 20., 21. und 22. Berufsjahr .............. 2.531,00
im 23., 24., 25. und 26. Berufsjahr ........ 2.565,00
im 27., 28., 29. und 30. Berufsjahr ........ 2.596,00
im 31., 32., 33. und 34. Berufsjahr ........ 2.650,00
im 35., 36., 37. und 38. Berufsjahr ........ 2.710,00
ab dem 39. Berufsjahr ....................... 2.768,00

(2) Teilzeitbeschäftigte erhalten den aliquoten Teil der
unter Abs 1 angeführten Lohnsätze. Für eine Arbeits-

stunde ist 1 : 165 des jeweiligen Bruttomonatsgehal-
tes/-lohnes zu rechnen.

(3) Helferinnen und Helfer in Sonder- und Inklusivkin-
dergärten bzw Helferinnen und Helfer, die überwie-
gend in Sonder- und Inklusivkindergartengruppen
bzw in Sonder- und Inklusivkinderkrippen eingesetzt
sind, erhalten eine Erschwerniszulage von 82,40 € im
Monat.

(4) Helferinnen und Helfer erhalten während Umbau-
arbeiten im laufenden Betrieb für einen erhöhten Ar-
beitsaufwand (der nicht die Grob- und Grundreini-
gung inkludiert) eine Schmutzzulage von 7,95 € pro
Stunde für tatsächlich geleistete Reinigungsarbeiten.

(5) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, welche die-
sem Mindestlohntarif unterliegen und stundenweise
im leitenden Kinderdienst eingesetzt werden, erhalten
bei einer Vertretungsdauer von mindestens einer
Stunde pro angefangener Stunde einen Zuschlag
von 4,47 €.
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Allgemeine Bestimmungen

§ 3. (1) Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer er-
halten im Kalenderjahr beim Antritt ihres gesetzlichen
Urlaubes, falls dieser in Teilen gewährt wird, bei Antritt
des längeren, bei gleich großen Urlaubsteilen bei An-
tritt des ersten Urlaubsteiles, spätestens aber am
30. Juni einen Urlaubszuschuss in der Höhe eines mo-
natlichen Bruttoentgelts.

(2) Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhal-
ten spätestens am 30. November eine Weihnachtsre-
muneration in der Höhe eines monatlichen Bruttoent-
gelts.

(3) Der Anspruch auf Urlaubszuschuss und Weih-
nachtsremuneration gemäß Abs 1 und 2 wird durch
entgeltfreie Zeiträume aufgrund von Arbeitsunfähig-
keit wegen Krankheit bzw Arbeitsunfall nicht vermin-
dert. Wird ein Arbeitsverhältnis während eines Kalen-
derjahres begonnen oder beendet, so gebührt der ali-
quote Teil des Urlaubszuschusses und der Weih-
nachtsremuneration.

(4) Wenn eine Arbeitnehmerin bzw ein Arbeitnehmer
nach Erhalt des für das laufende Kalenderjahr gebüh-
renden Urlaubszuschusses oder der Weihnachtsremu-
neration ihr bzw sein Arbeitsverhältnis selbst aufkün-
digt, aus ihrem bzw seinem Arbeitsverhältnis ohne
wichtigen Grund vorzeitig austritt, oder infolge Vorlie-
gens eines wichtigen Grundes entlassen wird, muss sie
bzw er sich den im laufenden Kalenderjahr anteilsmä-
ßig zu viel bezogenen Urlaubszuschuss oder Weih-
nachtsremuneration auf ihre bzw seine aus dem Ar-
beitsverhältnis zustehenden Ansprüche (insbesondere
Restgehalt/-lohn) in Anrechnung bringen lassen.

(5) Die Arbeitgeberin bzw der Arbeitgeber ist ver-
pflichtet, bei jeder Gehalts-/Lohnauszahlung der Ar-

beitnehmerin bzw dem Arbeitnehmer eine genaue,
mit Datum versehene Abrechnung über den Gehalt/
Lohn, die Zulagen und Abzüge zu übergeben. Bei Ar-
beitsverhältnissen, die dem Betrieblichen Mitarbeiter-
und Selbständigenvorsorgegesetz, BGBl I Nr 100/
2002, in der jeweils geltenden Fassung, unterliegen,
hat der Abrechnungsnachweis auch den in die Be-
triebliche Vorsorgekasse einbezahlten Betrag sowie
dessen Bemessungsgrundlage zu enthalten.

(6) Überstundenarbeit liegt vor, wenn die Vorausset-
zungen des § 6 Arbeitszeitgesetz, BGBl Nr 461/1969,
in der jeweils geltenden Fassung, zutreffen. Die Über-
stundenentlohnung besteht aus dem Grundstunden-
lohn und einem Zuschlag von 50%. Der Grundstun-
denlohn zur Berechnung der Überstundenentlohnung
beträgt 1 : 160 (ein Einhundertsechzigstel) des Brutto-
gehaltes/-lohnes. Für Arbeiten am 24. und 31. Dezem-
ber gebührt ein Zuschlag von 100%.

(7) Als Berufsjahre für die Gehalts-/Lohntafel gelten
die Zeiten, in welchen die jeweilige Tätigkeit (Kinder-
betreuung bzw Tätigkeit als Hilfskraft im Sinne des
Mindestlohntarifes) ausgeübt wurde, unabhängig da-
von, ob die Berufsjahre im Inland oder Ausland zu-
rückgelegt wurden. Karenzen nach Mutterschutzge-
setz oder Väterkarenzgesetz, die aus Anlass der Ge-
burt eines Kindes nach Beginn des Arbeitsverhältnis-
ses in Anspruch genommen werden, sind im Ausmaß
von höchstens 22 Monaten für die Einstufung in die
Gehalts-/Lohntafel anzurechnen, soweit nicht gesetz-
lich eine weitergehende Anrechnung vorgesehen ist.

(8) Bestehende günstigere Vereinbarungen werden
durch diesen Mindestlohntarif nicht berührt.

Wirksamkeitsbeginn

§ 4. Dieser Mindestlohntarif tritt mit 1. Jänner 2026 in Kraft. Er ändert den Mindestlohntarif vom 3. Dezember 2024,
M 22/2024/XXII/96/2, BGBl. II Nr. 354/2024.
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��    SEPA  (Bankeinzug) 

 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von  

 

einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit  

dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags  

verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 

Bedingungen. 

Der Einzug des Mitgliedsbeitrags erfolgt jeweils zum Monatsultimo.

Wenn ich dem Betriebsabzug zugestimmt habe, diesen aber nicht 

mehr wünsche oder aus dem Betrieb ausscheide oder der Abzug  

des Mitgliedsbeitrages über den Betrieb nicht mehr möglich ist,  

auf mein bekannt gegebenes Konto umzustellen.

Kontoinhaber:in

IBAN

BIC Bank

��    BETRIEBSABZUG
-

den kann. Ich erteile deshalb meine Einwilligung, dass meine im Zusammenhang mit der Beitragseinhebung erforderlichen personen-

Karenzzeiten, Präsenz-, Ausbildungs- und Zivildienstzeiten, Pensionierung und Adressänderungen) von meinem Arbeitgeber und von der 

Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt 1 % des Bruttogehalts bis zu einem Maximalbeitrag, der jährlich angepasst wird  

(siehe www.gpa.at/mitgliedsbeitrag). Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

MITGLIEDSANMELDUNG oder einfach online beitreten:  
mitgliedwerden.gpa.at

Ort, Datum

�   Ich willige ein, dass ÖGB, ÖGB Verlag und/oder VÖGB mich telefonisch bzw. per elektronischer Post (§107 TKG) kontaktieren dürfen, um über  

Serviceleistungen, etwa Aktionen für Tickets, Bücher und Veranstaltungen zu informieren und sonstige Informationen zu übermitteln. Die Einwilli-

gung kann jederzeit widerrufen werden.

www.oegb.at/datenschutz) zur Kenntnis genommen zu haben. 

Familienname Vorname Mitgliedsnummer

ANGABEN ZUM WERBER/ZUR WERBERIN:

��Bitte die ausgefüllte Mitgliedsanmeldung beim Betriebsrat abgeben 

oder in ein frankiertes Kuvert stecken und senden an:  

Aktionscode

� weiblich

� männlich 

�

� Angestellte:r

� Arbeiter:in

�

� Lehrling

� Schüler:in

� Student:in

� freier Dienstvertrag

�
� Werkvertrag

�

Familienname

E-Mail

Straße, Hausnummer

Straße/Hausnummer der Firma/Schule/Uni

Damit wir dich bei Kollektivvertragsverhandlungen richtig informieren können, bitten wir um Angabe deines Dienstgebers und der genauen Branche.

Vorname

Gehaltshöhe bruttoBranche

PLZ

PLZ

Titel geb. TT.MM.JJJJ

GPA-Beitritt MM.JJJJ

Ort

Ort

Telefonnummer

          Lj  



Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anlie-

gen. In dieser Datenschutzinformation informieren wir Sie über die 

wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen der Mit-

gliederverwaltung. Eine umfassende Information, wie der Öster-

Ihren personenbezogenen Daten umgeht, finden Sie unter www.
oegb.at/datenschutz
Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Daten ist der Ös-

von Ihnen angegebenen Daten mit hoher Vertraulichkeit, nur für 

 

GPA; soweit Sie dem Betriebsabzug zugestimmt haben, Ihre Einwil-

ligung zur Verarbeitung der dafür zusätzlich erforderlichen Daten.

Daten an Dritte erfolgt nicht oder nur mit Ihrer ausdrücklichen 

Zustimmung. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich im 

EU-Inland.

Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten die 

der Verarbeitung zu. 

Gegen eine Ihrer Ansicht nach unzulässige Verarbeitung Ihrer  

Daten können Sie jederzeit eine Beschwerde an die österreichische 

Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at) als Aufsichtsstelle erheben.

Sie erreichen uns über folgende Kontaktdaten:

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Tel.: +43 (0)5 0301

E-Mail: service@gpa.at

1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 

Tel.: +43 (0)1 534 44-0

E-Mail: oegb@oegb.at 

DATENSCHUTZINFORMATION (online unter: www.oegb.at/datenschutz)

INTERESSENGEMEINSCHAFTEN DER GEWERK
SCHAFT GPA bringen Menschen mit ähnlichen  

Berufsmerkmalen zusammen. Zum Austauschen von 

Erfahrungen und Wissen, zum Diskutieren von Prob-

lemen, zum Suchen kompetenter Lösungen, zum 

Durchsetzen gemeinsamer beruflicher Interessen.  

Mit Ihrer persönlichen Eintragung in eine oder mehrere  

● erhalten Sie mittels Newsletter regelmäßig Informationen über 

Anliegen, Aktivitäten und Einladungen für Ihre Berufsgruppe; 

 

● erschließen Sie sich Mitwirkungsmöglichkeiten an Projekten, 

Bildungsveranstaltungen, Kampagnen und anderen für Ihre 

Berufsgruppe maßgeschneiderten Veranstaltungen; 

● nehmen Sie von der Inter -

rufsspezifische Dienstleistungen und Produkte in Anspruch 

(Broschüren, Artikel, Umfragen, Webinar-Reihen und andere 

Materialien); 

● beteiligen Sie sich an demokratischen Direktwahlen Ihrer be-

ruflichen Vertretung auf Bundesebene und nehmen dadurch 

-

scheidung. 

Nähere Infos dazu unter: www.gpa.at/interesse

� IG PROFESSIONAL        � IG FLEX          � IG SOCIAL         � IG IT          � IG EXTERNAL

Familienname

Straße, Hausnummer

Telefonnummer E-Mail

Vorname

PLZ

Titel

Ort

Berufsbezeichnung Betrieb

ICH MÖCHTE MICH IN FOLGENDE INTERESSENGEMEINSCHAFTEN EINTRAGEN:

Dieses Service ist für mich kostenlos und kann jederzeit von mir widerrufen werden.



KONTAKTADRESSEN  
DER GPA

Service-Hotline: +43 (0)5 0301-301
E-Mail: service@gpa.at

GPA Service-Center 
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

GPA Landesstelle Wien 
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

GPA Landesstelle Niederösterreich 
3100 St. Pölten, Gewerkschaftsplatz 1

GPA Landesstelle Burgenland 
7000 Eisenstadt, Wiener Straße 7

GPA Landesstelle Steiermark 
8020 Graz, Karl-Morre-Straße 32

GPA Landesstelle Kärnten 
9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 44/4

GPA Landesstelle Oberösterreich 
4020 Linz, Volksgartenstraße 40

GPA Landesstelle Salzburg 
5020 Salzburg, Markus-Sittikus-Straße 10

GPA Landesstelle Tirol 
6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 14-16

GPA Landesstelle Vorarlberg 
6901 Bregenz, Reutegasse 11



ÖGB ZVR-Nr.: 576439352

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Telefon +43 (0)5 0301-301, Fax +43 (0)5 0301-300
www.gpa.at ‑ E-Mail: service@gpa.at

DAS
GEWERK- 
SCHAFFEN
WIR!

Herausgeber: Gewerkschaft GPA, 1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1.
Medieninhaber und Hersteller: Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes Ges.m.b.H., 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1.
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